
Im Dezember 2000 trat die EG-Wasserrahmenrichtlinie 
(WRRL) mit dem Ziel in Kraft, alle Gewässer der Europä-
ischen Union bis 2015, bzw. bei Verlängerung des Zeit-
rahmens bis 2027 in einen guten ökologischen Zustand, 
bzw. ein gutes ökologisches Potenzial zu versetzen. 
Inzwischen wurden umfangreiche Bestandsaufnahmen 
durchgeführt, die Gewässersituation beurteilt und auf 
Basis der Untersuchungsergebnisse Bewirtschaftungs-
pläne und Maßnahmenprogramme aufgestellt. 

Bis Ende 2012 sollen laut Fahrplan der WRRL die Maß-
nahmen, mit denen der gute ökologische Zustand 
erreicht werden soll, umgesetzt sein. Dies bedarf enga-
gierte Maßnahmenträger. Das Land Niedersachsen, der 
Bund und die Europäische Union fördern zahlreiche Pro-
jekte, um die ambitionierten Ziele der WRRL gemeinsam 
zu erreichen. Städte, Gemeinden und Verbände können 
Fördergelder für die Maßnahmenumsetzung  beantra-
gen. Neben den europäischen und landeseigenen 
Förderprogrammen stehen alternative Optionen wie z.B. 
Stiftungs- und Forschungsgelder oder Mittel der Ersatz-
zahlung gemäß der Eingriffsregelung zur Verfügung. 

Welches Förderinstrument für ein konkretes Vorhaben 
letztlich gewählt wird, ist von der Situation im Einzel-
fall abhängig. Da die finanziellen Mittel begrenzt und 
die Auswahl förderfähiger Maßnahmen an bestimmte 
Kriterien gebunden sind, ist eine zeitnahe Auseinander-
setzung mit den Fördermöglichkeiten und -modalitäten 
empfehlenswert. Möglichst frühzeitig sollte daher der 
Kontakt zur jeweiligen Bewilligungsstelle aufgenommen 
werden. 

Mit diesem Rundbrief möchte die wib allen potentiellen 
Maßnahmenträgern den Einstieg in die Thematik er-
leichtern. Die vermutlich bedeutendste Fördermöglich-
keit im Bereich der Oberflächengewässer ist die Förder-
richtlinie über „die Gewährung von Zuwendungen zur 
Förderung von Maßnahmen der Fließgewässerentwick-

lung“ des Landes Niedersachsen. Im Folgenden werden 
wesentliche Fragen, z.B. zur Förderhöhe, dem Antrags-
prozedere sowie den Kriterien der Maßnahmenauswahl, 
erörtet. 
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Förderrichtlinie „Fließgewässerentwicklung“
Finanzierung von Maßnahmen an           
Oberflächengewässern 

Fließgewässerentwicklung an der Hache - Foto: Mittelweserverband 

Fließgewässerentwicklung                                          
in Niedersachsen 

Zur Finanzierung stehen landeseigene Fördergelder, die 
z.B. aus der Abwasserabgabe stammen und durch EU-
Mittel des Landwirtschaftsfonds ELER (Umsetzung auf 
Landesebene durch das PROFIL-Programm) kofinanziert 
werden, zur Verfügung. Dementsprechend ist die Lauf-
zeit der Förderrichtlinie analog zur EU-Förderperiode 
auf den Zeitraum 2007 bis 2013 angelegt. Die Richtlinie 
bildet mit einem Gesamtvolumen von rund 37 Mio. Euro 
ein wichtiges Instrument der Maßnahmenumsetzung an

Seit mehr als 15 Jahren ist die ökologische Verbesserung 
unserer Fließgewässer Gegenstand niedersächsischer 
Umweltpolitik. Den Rahmen hierfür bildet das „Nieder-
sächsische Fließgewässerprogramm“. Allein bis zum Jahr 
2006 wurden mithilfe der bis dahin gültigen Förder-
richtlinie „Naturnahe Gewässergestaltung“ rund 800 
Projekte mit einem Volumen von mehr als 75 Mio. Euro 
gefördert. Aufgrund des großen Erfolgs dieses Modells 
wird das Programm mit neuem Schwerpunkt mittels der 
aktuellen Förderrichtlinie „Fließgewässerentwicklung“ 
fortgeführt. 
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- naturnahe Umgestaltungen im Gewässer-, Böschungs-   	
  und Talauenbereich 

Wer wird gefördert? 
Kommunale Gebietskörperschaften, Wasser- und Bo-
denverbände, Zweckverbände und sonstige juristische 
Personen des öffentlichen Rechts. 

Die Förderrichtlinie „Fließgewässerentwicklung“ dient 
der Sicherung und der Verbesserung des Umweltzu-
stands der heimischen Fließgewässer. Im Mittelpunkt 
der Förderung stehen daher Maßnahmen, die mit den 
Zielen des Niedersächsischen Fließgewässerprogramms, 
der WRRL und den entsprechenden Förderprogrammen 
ELER und PROFIL in Einklang stehen: 

Welche Maßnahmen werden gefördert? 

Was kann nicht gefördert werden? 

- Anlage von Gewässerrandstreifen und Schutzpflan-     	
  zungen zur Verminderung von Stoffausträgen und 		
  Bodenerosion 

- Beseitigung und Umgestaltung biologischer Wander- 	
  ungshindernisse 

- Verbesserung des Wasserrückhalts in der Landschaft 

- Planungen (Machbarkeitsstudien, Variantenuntersu-	
  chungen, Genehmigungs- und Ausführungspla-		
  nungen) 

- Zweckforschungen (Langzeitbeobachtungen, Funkti-	
  onskontrollen, Kontroll- und Einzelfalluntersuchungen) 

- Entschädigungs- bzw. Ablösezahlungen an Eigentümer 	
  sowie Inhabern von bestehenden Rechten

- sonstige zur Durchführung der Maßnahme zwin-		
  gend erforderlichen Aufwendungen, die im sachlichen 	
  Zusammenhang mit den vorgenannten Maßnahmen 

Nicht förderfähig sind dagegen Maßnahmen der ty-
pischen Gewässerunterhaltung und Vorhaben, die z.B. 
auf die Anlage von Kanuanlegestellen, Radwegen und 
Ruhebänken sowie auf die Ortsentwässerung abzielen. 
Im Bereich des Hochwasserschutzes kann es mitunter 
Schnittstellen zu den Zielen der Förderrichtlinie „Fließge-
wässerentwicklung“ geben. Die Berücksichtigung dieser 
Belange und damit das Vorgehen bei der Fördermittel-
beantragung sollte daher grundsätzlich frühzeitig mit 
der Bewilligungsstelle abgestimmt werden. 

Wie hoch ist die Förderung? 

Exkursion zur Maßnahmenumsetzung in der „Bückeburger Niederung“ - Foto: Jens Schatz 

Gewässerstrukturgüteverbesserung an der Nette - Foto: Niedersächsisch-Westfälische Anglervereinigung e.V. 

Oberflächengewässern, welche die Wiederherstellung 
und Erhaltung der Dynamik, Struktur und Funktions-
fähigkeit von Fließgewässerlandschaften gemäß dem 
Niedersächsischen Fließgewässerprogramm zum Ziel 
haben. 

Wo wird gefördert? 
Maßnahmen zur naturnahen Entwicklung von Fließ-
gewässern sind grundsätzlich in ganz Niedersachsen 
förderfähig. Mit EU-Fördermitteln aus dem ELER-Fond 
unterstützte Vorhaben sind auf die Zielkulisse des länd-
lichen Raumes nach dem niedersächsischen PROFIL-
Programm (ohne die kreisfreien Städte sowie ohne die 
Städte Göttingen, Hannover und Hildesheim) begrenzt. 
Nach Prüfung durch die Bewilligungsbehörde ist eine 
Förderung in städtischen Gemeindeteilen mit bis zu 
10.000 Einwohnern möglich.

Im Förderzeitraum 2010 bis 2013 stehen zur Umsetzung 
der WRRL im Bereich der Oberflächengewässer insge-
samt rund 37 Mio. Euro zur Verfügung. Grund genug 
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also, sich bereits frühzeitig ausführlich mit der Finanzie-
rungsplanung zu beschäftigen. Die Förderung wird als 
nicht rückzahlbarer Zuschuss gewährt und erfolgt als 
Anteilfi nanzierung. Der Fördersatz beträgt in der Regel 
90 % der zuwendungsfähigen Bruttoausgaben, kann im 
Einzelfall aber niedriger ausfallen. Die Diff erenz ist als 
sog. Eigenanteil vom Maßnahmenträger zu leisten. Als 
Reaktion auf die Kritik der Kommunen und Verbände 
besteht gegenüber der ehemaligen Förderrichtlinie nun 
die Möglichkeit, den Eigenanteil in Form von Dritt-
mitteln, z.B. über Sponsoren und aus dem Ersatzgeld 
gemäß der Eingriff sregelung sowie durch unbare Eigen-
arbeitsleistungen (EAL) einzubringen. 

Eigenanteil: Eigenmittel und/oder Eigenarbeits-
leistung

Eigenmittel: Eigenmittel sind der Betrag, den ein 
Träger für eine Maßnahme bereitstellt.

Eigenarbeitsleistung (EAL): Ist die unbare Leistung, 
die ein Träger erbringen kann, um ein Vorhaben 
umzusetzen. Dieses können Planungsleistungen mit 
eigenem Personal (z.B. berechnet nach (HOAI - Ho-
norarordnung für Architekten und Ingenieure) oder 
Bauleistungen mit eigenem Gerät oder Personal sein. 
Die Anerkennung von Bauleistungen ist im Gegensatz 
zu Planungsleistungen jedoch wenig gebräuchlich, 
da der dem Maßnahmenträger entstehende Verwal-
tungsaufwand sehr hoch ist. 

Drittmittel: Drittmittel sind Gelder, die andere Insti-
tutionen (z.B. Sponsoren) Trägern für eine Maßnahme 
zur Verfügung stellen. Sofern Drittmittel von juri-
stischen Personen des öff entlichen Rechts stammen, 
können sie zur EU-Kofi nanzierung herangezogen wer-
den und den Eigenanteil ersetzen. Werden Drittmittel 
von privaten Personen zur Verfügung gestellt, können 
diese den Eigenanteil zwar ersetzen, aber nicht zur 
EU-Kofi nanzierung herangezogen werden. 

skizze in Form eines Maßnahmenblattes an die Bewilli-
gungsstelle, den Niedersächsischen Landesbetrieb für 
Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN), zu 
senden. Das Maßnahmenblatt besteht aus zwei Seiten, 
das die wesentlichen Daten zu der geplanten Maßnah-
me auff ührt und beim NLWKN zu beziehen ist. Es soll 
unter anderem Informationen zu Bezeichnung und 
Zielsetzung der Maßnahme, den Vorhabensträger, dem 
Gewässer sowie einen Finanzierungsplan als erste grobe 
Kostenkalkulation und eine Übersichtskarte enthalten. 

Erläuterung der Maßnahme und Zielsetzung: 

Maßnahmenbezeichnung: Nr. im Bau- und Finan-
zierungsprogramm: 

Maßnahmenträger: Kontakt (Ansprechpart-
ner/ Telefon/ Telefax/ 
E-Mail): 

Lage des Vorhabens 
(Ort, Landkreis): 

Gewässername: Wasserkörper: Name Bearbeitungs-
gebiet: 

 Euro % Verteilung auf die Haus-
haltsjahre (Euro) 

 2010 2011 2012 2013

 Gesamtausgaben

 Beantragte Zuwendung

 Beteiligung Dritter 

 Eigenanteil 

        Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, 
Küsten- und Naturschutz 

Von der Antragstellung bis zur Umsetzung
Begriff sbestimmungen 

Um den Aufwand für die Maßnahmenträger gering zu 
halten, ist vor der Antragstellung zunächst eine Projekt-

Wichtig ist hierbei, dass das Maßnahmenblatt die Grund-
lage für die Einplanung in das Förderprogramm des 
nachfolgenden Jahres, jedoch noch keinen konkreten 
Finanzierungsantrag darstellt. Stichtag zum Einreichen 
des Maßnahmenblattes für die Förderung 2011 ist der 
30.09.2010. Nach einer ersten fachlichen und förder-
rechtlichen Bewertung werden alle bis dahin vorlie-
genden Maßnahmen dem Niedersächsischen Ministeri-
um für Umwelt und Klimaschutz (MU) zur Entscheidung 
vorgelegt. Durch dieses zweistufi ge Vorgehen ergibt 

Maßnahmenblatt „Fließgewässerentwicklung“ 
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